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1.  
Vorwort des Stiftungsrats
präsidenten

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühling 2020 hat die 
«Instandstellung von Kongresshaus und Tonhalle» weniger beein-
trächtigt als zunächst zu befürchten war. Mit den notwendigen 
Schutzmassnahmen konnten die Arbeiten auf der Baustelle mit 
gewissen Einschränkungen ohne Unterbruch fortgesetzt werden. 
Allerdings musste aufgrund der teilweise engen Platzverhältnisse 
die Anzahl der eingesetzten Handwerker reduziert werden. Aus-
serdem gab es Verzögerungen bei einzelnen Materiallieferungen. 
Bis nach den Sommerferien konnte die Risikoliste weitgehend 
abgearbeitet werden; sie hatte im Mai 2019 dazu geführt, dass der 
Stadtrat dem Gemeinderat einen Antrag für eine Krediterhöhung 
um CHF 9.6 Millionen beantragte.

Am 02.07.2020 informierten die ARGE Boesch Diener und das Amt 
für Hochbauten, welches mit der Bauherrenvertretung beauftragt 
ist, den Projektausschuss darüber, dass der Terminplan aufgrund 
der Corona bedingten Verzögerungen nicht mehr einzuhalten sei 
und die Bauübergabe deshalb um weitere vier Monate auf Ende 
April 2021 verschoben werden müsse. Die Übergabe an die Mieter 
(Kongresshaus Zürich AG und Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG) 
soll spätestens per 01.06.2021 erfolgen, die offizielle Eröffnungs-
feier ist am 02.09.2021 geplant.

Gemäss der Kostenprognose per Ende 2020 können die vorhande-
nen Kostenrisiken mit den bewilligten Krediten abgedeckt werden. 
Die Ecktermine für die Fertigstellung und die Bauübergabe haben 
sich seit dem Sommer 2020 nicht mehr verändert.

Der Steuerungsausschuss hat seit Projektbeginn 28 Sitzungen 
 abgehalten, davon drei im Jahr 2020. Beim Projektausschuss sind 
es insgesamt 47 Sitzungen, sechs davon im Jahr 2020.
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Die eidgenössische Steuerverwaltung hat dem Antrag der Kon-
gresshaus-Stiftung Zürich, ihr das volle Vorsteuerabzugsrecht  
auf den Investitionen zu gewähren, im November 2018 nicht statt-
gegeben. Am 06.03.2020 hat das Bundesverwaltungsgericht die 
dagegen eingereichte Beschwerde der Kongresshaus-Stiftung 
ebenfalls abgelehnt. Mitte Dezember 2020 wurden wir darüber 
 informiert, dass das Bundesgericht unsere Beschwerde gegen das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gutgeheissen hat. Damit 
kann die Konkgresshaus-Stiftung die Vorsteuern der Mehrwert-
steuer auf allen Investitionen geltend machen, welche mit dem 
 Dotationskapital von CHF 165 000 000 finanziert wurden.

Der Stiftungsrat der Kongresshaus-Stiftung Zürich hat im Berichts-
jahr vier Sitzungen durchgeführt.

Mit freundlichen Grüssen

Präsident des Stiftungsrates

Reto Gugg
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2. 
Die Highlights des Berichtjahres

Die Highlights wurden im Berichtsjahr durch die  Coronapandemie 
überschattet. Die Pandemie führte zu Lieferverzögerungen und  
Einschränkungen, so dass die geplante Eröffnung auf den Sommer 
2021 verschoben werden musste. Doch trotz all den Schwierig-
keiten konnten wiederum viele Elemente des Projektes abge-
schlossen werden und die Übergabe der Liegenschaften an die 
beiden Mietparteien rückt immer näher. Die grosse Tonhalle ist 
nun beinahe fertig und der Einbau der Orgel ist weit fortgeschrit-
ten. Beides erstrahlt nun wieder im neuen Glanz und wird die 
 zukünftigen  Konzertbesucher begeistern.
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Aufgrund der grossen Nachfrage und der guten Resonanz der 
 Führungen im Kongresshaus und der Tonhalle, hat sich die Kon-
gresshaus-Stiftung Zürich Ende 2019 dazu entschlossen, das 
 Angebot an Führungen bis Ende Juli 2020 zu verlängern. Auch 
 diese  Führungen wurden zu einem vollen Erfolg und waren beinahe 
restlos «ausverkauft». Einige Führungen mussten aufgrund des 
Lockdowns im Frühjahr allerdings abgesagt werden. Ab August 
2020 wurden die Führungen eingestellt. Nach der offiziellen Eröff-
nung wird die Kongresshaus-Stiftung Zürich keine Gebäudeführun-
gen mehr durchführen, sondern überlässt dies den Mietparteien.
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3.  
Impressionen
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4. 
Kommentar zum Geschäftsverlauf

Auch die Kongresshaus-Stiftung Zürich war im Geschäftsjahr 2020 
von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen. So konnte 
das benötigte Material für den Bau teilweise nicht rechtzeitig ge-
liefert werden und es kam zu Bauverzögerungen in ge wissen Be-
reichen. Es ist geplant, dass die beiden zukünftigen Mietparteien 
ihre Mietflächen spätestens ab Juni 2021 beziehen können.

4.1.  
Geschäftsgang



11

Bereits im Geschäftsjahr 2019 konnte die Kongresshaus-Stiftung  
Zürich den Jahresverlust reduzieren. Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2020 ist ihr dies nun erneut gelungen. Per Ende des Geschäfts-
jahres resultiert ein Verlust von CHF 417 993.32. Weil die Miet-
parteien ihre Mietflächen noch nicht beziehen konnten, konnte die 
Kongresshaus-Stiftung Zürich noch keinen Miet ertrag generieren. 
Die grössten Treiber für die Reduktion des Verlustes lassen sich 
bei den Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen und 
der Auflösung von in den vorangehenden Geschäftsjahren gebil-
deten Rückstellungen finden. Bei den Entschädigungen von öffent-
lichen Unternehmungen handelt es sich um erhaltene Förderbei-
träge und Vergütungen aufgrund von Dienstbarkeitsverträgen. Die 
totalen Aufwendungen belaufen sich auf CHF 959 466.67, welchen 
Erträge im Umfang von CHF 541 473.35 gegenüberstehen.

Abbildung 1
Veränderung des Gewinnes über die letzten zwei Geschäftsjahre

4.2.  
Veränderung  
des Ertrags
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Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen um rund CHF 515 000 
gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von 1920 %. Wie in 
Kapitel 4.2 aufgeführt, haben Vergütungen aus einem Dienstbar-
keitsvertrag über CHF 337 500 und die Auflösung von gebildeten 
Rückstellungen im Umfang von CHF 111 161.55 zu dieser starken 
Zunahme geführt. Hinzukommt ein Förderbeitrag von CHF 75 100, 
welcher an die Kongresshaus-Stiftung Zürich ausbezahlt worden 
ist. Ohne diese obgenannten Erträge wären die Gesamterträge für 
das Geschäftsjahr 2020 somit unterhalb des Vorjahres gelegen.

Abbildung 2
Herkunft der Erträge über die letzten zwei Geschäftsjahre

4.3.  
Herkunft der 
 Erträge
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Der befristete Mietvertrag mit der Kongresshaus Zürich AG wurde 
im Berichtsjahr unterzeichnet. Der Mietvertrag mit der Tonhalle-
Gesellschaft Zürich AG soll vor Mietbeginn ebenfalls unterzeichnet 
werden. Per Ende Geschäftsjahr 2020 sind folgende Mietverhält-
nisse bekannt:

Mietpartei Mietobjekt Mietdauer

Kongresshaus Zürich AG Teile vom Kongresshaus /  
Tonhalle im Gesamtausmass 
von rund 13 750 m²* sowie 
 Mitbenützungsrechte.

Befristeter Geschäftsmietver-
trag für die Zeit vom 01.06.2021 
bis 31.05.2028 mit einer 
echten Verlängerungsoption 
 (Ausübungsfrist bis 31.05.2026) 
um fünf Jahre. 

Tonhalle-Gesellschaft 
Zürich AG

Teile vom Kongresshaus /  
Tonhalle im Gesamtausmass 
von rund 1370 m²* sowie 
 Mitbenützungsrechte.

Die Mietdauer richtet sich nach 
dem separat abgeschlossenen 
Subventionsvertrag der Ton-
halle-Gesellschaft Zürich mit 
der Stadt Zürich. Als Mietbeginn 
ist vorgesehen: 01.06.2021

Der Mietvertrag ist noch nicht 
unterzeichnet.

Kongresshaus-Stiftung Zürich Lager an  
Thurgauerstrasse 40,  
8050 Zürich

Mietbeginn am 16.06.2017. Der 
Vertrag dauert längstens bis 
am 31.12.2025. Die Vermieterin 
ist die Stadt Zürich.

* Die Kongresshaus Zürich AG und die Tonhalle-Gesellschaft Zürich haben zudem gemeinsam 
 genutzte Flächen von insgesamt 6575 m².
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Im Geschäftsjahr 2020 wurden Bruttoinvestitionen im Umfang 
von CHF 48 213 655.51 getätigt. Die getätigten Investitionen sind 
somit rund CHF 2 200 000 tiefer als budgetiert ausgefallen. Die 
Investitionen in die Orgel betrugen CHF 774 815.35, sie wird durch 
einen privaten Sponsor finanziert. Somit ist die Orgel für die Kon-
gresshaus-Stiftung Zürich rechnungsneutral. Im Jahr 2020 hat die 
Kongresshaus-Stiftung Zürich insgesamt CHF 47 438 840.16 (netto) 
in die Sanierung und den Umbau des Kongresshauses und der 
 Tonhalle investiert. Bei den Werten für 2021 und 2022 handelt es 
sich um Prognosen.

Abbildung 3
Investitionen Bau bis 2022; CHF in Millionen

4.4.  
Investitionen  
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Aufgrund der ins Jahr 2021 verschobenen Inbetriebnahme der 
 Liegenschaft sind im Berichtsjahr 2020 noch keine Abschreibungen 
angefallen. Sobald die Liegenschaft in Betrieb genommen wird, 
werden die entsprechenden Abschreibungen vorgenommen. Dies 
wird 2021 das erste Mal der Fall sein.

4.5.  
Veränderungen 
der  
Abschreibungen
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Im Jahre 2017 stellte die Kongresshaus-Stiftung Zürich der eidge-
nössischen Steuerverwaltung den Antrag, ihr das volle Vorsteuer-
abzugsrecht auf den Investitionen im Umfang von CHF 165 000 000 
zu gewähren. Die Steuerverwaltung lehnte diesen Antrag mit der 
Begründung, dass es sich beim Dotationskapital um eine Subven-
tion der Stadt Zürich handle, ab.

Die Kongresshaus-Stiftung holte bei der SwissVAT AG, einer in 
Mehrwertsteuerfragen erfahrenen Kanzlei, eine «Second Opinion» 
ein. Die SwissVAT AG empfahl der Kongresshaus-Stiftung, eine 
erneute Eingabe zu machen und für den Fall einer Ablehnung eine 
formale Verfügung zu verlangen, welcher zur Einsprache genutzt 
werden kann. SwissVAT legte dar, warum es sich beim Dotations-
kapital um eine Einlage in ein Unternehmen handle, die bezüglich 
Vorsteuerabzug darum nicht als Subvention zu qualifizieren sei.

Im November 2018 hat die eidgenössische Steuerverwaltung diese 
Eingabe erneut abgelehnt. Dagegen hat die Kongresshaus-Stiftung 
Zürich Mitte Januar 2019 beim Bundesverwaltungsgericht eine 
Beschwerde eingereicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat darauf 
hin im März 2020 die Beschwerde ebenfalls abgewiesen.

Die Kongresshaus-Stiftung Zürich hat SwissVAT beauftragt, das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts beim Bundesgericht anzu-
fechten. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde der Kongress-
haus-Stiftung Zürich bezüglich dem Vorsteuerabzugsrecht auf den 
Investitionen im Umfang von CHF 165 000 000 gut. Grund dafür ist, 
dass das Dotationskapital der Stadt Zürich über CHF 165 000 000 
im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. e MWSTG als Einlage in ein Unter-
nehmen zu qualifizieren ist und somit zu keiner Vorsteuerkürzung 
führt. Die Kongresshaus-Stiftung Zürich kann damit die Vorsteuern 
auf allen Investitionen geltend machen, die mit dem Dotationskapi-
tal von CHF 165 000 000 finanziert werden. Das Vorsteuerguthaben 
aus den bisher getätigten Investitionen ist in der Jahresrechnung 
2020 enthalten.

4.6.  
Mehrwertsteuer
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5.  
Lagebericht

Der Lagebericht stellt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche 
Lage der Stiftung am Ende des Geschäftsjahres unter Gesichts-
punkten dar, die in der Jahresrechnung nicht zum Ausdruck kom-
men.

Die Kongresshaus-Stiftung Zürich beschäftigte mit Ausnahme der 
Tourguides für die Baustellungführungen kein eigenes Personal. 
Die Führungen wurden jedoch per Juli 2020 eingestellt, wodurch 
die Tourguides nicht mehr für die Kongresshaus-Stiftung Zürich 
tätig sind. Somit beschäftigt die Kongresshaus-Stiftung Zürich per 
Ende 2020 kein eigenes Personal.

Da die Kongresshaus-Stiftung Zürich zu 100 % durch das Dota-
tionskapital der Stadt Zürich finanziert ist, stellen mögliche 
Zinsschwankungen kein wesentliches Risiko für die Kongress-
haus-Stiftung dar. Hingegen spielen die Renovations- und 
 Instandsetzungskosten eine wichtige Rolle.

Das Risiko von weiteren, nicht finanzierbaren Mehrkosten konnte 
mit der Bewilligung des Zusatzkredites durch den Zürcher Ge-
meinderat mittlerweile stark vermindert werden. Allerdings zeigen 
die Kostenprognosen, dass die Renovations- und Umbauarbeiten 
mit geringen Mehrkosten fertiggestellt werden können. Der Ter-
minplan ist zwar nach wie vor knapp, alle Projektbeteiligten sind 
Stand heute jedoch optimistisch, dass der gesetzte Terminplan 
entsprechend eingehalten werden kann.

Nach den abgeschlossenen Arbeiten liegen die Risiken in den 
 laufenden Instandhaltungsmassnahmen und den Mieteinnahmen.

Die Coronapandemie wird diesbezüglich ebenfalls zu Herausfor-
derungen und Planungsunsicherheiten führen. Die Situation wird 
jedoch laufend analysiert und die Planung an die aktuellen Gege-
benheiten angepasst. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Pandemie im späteren Betrieb Folgen für die Durchführung von 
Veranstaltungen haben wird.

5.1.  
Anzahl Vollzeit
stellen im Jahres
durchschnitt

5.2.  
Risikobeurteilung
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Das Interne Kontrollsystem (IKS) umfasst alle Massnahmen, um 
einen ordnungsgemässen Ablauf der Geschäftsprozesse sicher-
zustellen. Dem Stiftungsrat wird der aktuelle Stand des IKS jeweils 
an jeder Stiftungsratssitzung vorgestellt. Um die internen Kontrollen 
noch weiter zu verbessern, hat die Kongresshaus-Stiftung Zürich 
im Geschäftsjahr 2019 ein IKS-Konzept erstellt. Das IKS-Konzept 
beinhaltet Leitlinien zur Umsetzung und Ausgestaltung des IKS. 
Die einzelnen Bestandteile des IKS respektive die resultierende 
Checkliste wird laufend aktualisiert und ergänzt.

Im Berichtsjahr 2020 war sicherlich die Coronapandemie das aus-
sergewöhnlichste Ereignis. Dieses hatte ebenfalls Auswirkungen 
auf den Bau und führte in gewissen Bereichen zu Lieferverzöge-
rungen und somit auch zu Verzögerungen des Baus. Weitere aus-
sergewöhnliche Ereignisse gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2020 nicht.

Das Kapital für die Instandstellung von Kongresshaus und Tonhalle 
wird vollständig von der Stadt Zürich zur Verfügung gestellt. Somit 
ist die Stiftung komplett eigenfinanziert. Bis jetzt werden keine 
Kredite in Anspruch genommen. Die Kongresshaus-Stiftung Zürich  
wird auch zukünftig alles Mögliche unternehmen, um nicht auf 
Kredite angewiesen zu sein.

Die Übergabe der Mietflächen an die Mieter erfolgt mit der Ab-
nahme des Bauwerks und ist für Juni 2021 geplant. Allenfalls kann 
dieser Termin noch um rund einen Monat vorverschoben werden, 
so dass die Mietparteien noch eigene Ausbauten vornehmen 
 können. Der neue Eröffnungstermin ist auf September 2021 fest-
gesetzt.

5.3.  
Internes Kontroll
system (IKS) 

5.4.  
Aussergewöhn
liche Ereignisse

5.5.  
Ausblick – 
 Zieldaten
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Für das Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen im Umfang von 
rund CHF 34 000 000 budgetiert. Diese Investitionen verteilen 
sich gemäss Budget und Liquiditätsplanung über die nachfolgend 
 aufgeführten Positionen:

− Gebäude
− Betriebseinrichtungen
− Umgebung
− Baunebenkosten
− Schadenfälle
− Ausstattung

5.6.  
Ausblick – 
 Investitionen
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6.  
Jahresrechnung

6.1.  
Revisionsbericht

   
  Tel. +41 44 444 35 55 

Fax +41 44 444 35 35 
www.bdo.ch  

BDO AG 
Schiffbaustrasse 2 
8031 Zürich 
 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

An die Vorsteherschaft der Kongresshaus-Stiftung Zürich 

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Kongresshaus-Stiftung Zürich bestehend aus Bilanz, Erfolgs-
rechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 

Verantwortung der Vorsteherschaft 
Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und 
Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards 
vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahres-
rechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wert-
ansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü-
fungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem 
die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdi-
gung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemes-
sene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Ge-
meindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11). 
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  Tel. +41 44 444 35 55 

Fax +41 44 444 35 35 
www.bdo.ch  

BDO AG 
Schiffbaustrasse 2 
8031 Zürich 
 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängig-
keit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Zürich, 19. Februar 2021 

BDO AG 

 
Renzo Ferretti 

 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
Marc Kuratli 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 
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7.  
Organisation

Die Kongresshaus-Stiftung ist eine Institution des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in Zürich. Der Zweck der Stiftung lautet wie folgt: 
«Zweck der Stiftung ist die Bereitstellung und der Betrieb eines 
Kongress- und Konzertgebäudes am General-Guisan-Quai. Das 
Gebäude dient als Kongresshaus und als Tonhalle. Es wird insbe-
sondere zur Durchführung von Kongressen und von Konzerten auf 
erstklassigem Niveau genutzt. Soweit die Erfüllung des Zwecks 
dies erfordert, kann die Stiftung Liegenschaften kaufen, verkaufen, 
mieten oder vermieten und Baurechte erwerben oder vergeben. 
Die Stiftung verfolgt keine Gewinnabsicht.»

7.1.  
Zweck der 
 Stiftung
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Das Dotationskapital der Stiftung beträgt CHF 165 000 000.00.  
Per Ende des Berichtsjahres betragen die noch offenen Verbind-
lichkeiten des Finanzdepartements der Stadt Zürich gegenüber 
der Kongresshaus-Stiftung Zürich CHF 39 021 433.90.

Die Kongresshaus-Stiftung Zürich ist eine öffentlich-rechtliche 
 Anstalt der Stadt Zürich.

Seit der Errichtung der Stiftung gab es keine Veränderung des 
 Dotationskapitals.

7.2.  
Dotationskapital

7.3.  
Besitzverhältnis

7.4.  
Kapital
veränderungen
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8.  
Stiftungsrat

– Reto Gugg (seit Gründung), Präsident des Stiftungsrates  
 Vertreter der Stadt Zürich

− Hans Syz (seit Gründung), Vizepräsident des Stiftungsrates 
Vertreter der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG

− Martina Glaser (seit Gründung), Mitglied des Stiftungsrates 
Stellvertretende Leiterin Projektstab Stadtrat und Vertreterin 
der Stadt Zürich

− Ilona Schmiel (seit Gründung), Mitglied des Stiftungsrates 
Vertreterin der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG

− Martin Luchsinger (seit 10.10.2018), Mitglied des Stiftungsrates 
Departementssekretär im Finanzdepartement der Stadt Zürich 
und Vertreter der Stadt Zürich

Der Stiftungsrat der Kongresshaus-Stiftung Zürich verfügt über 
keine speziellen Ausschüsse.

Die Sitzungen des Stiftungsrates dauerten zwischen einer und 
zweieinhalb Stunden. Im Geschäftsjahr 2020 fanden insgesamt fünf 
Stiftungsratssitzungen statt, wovon aufgrund der Coronapandemie 
drei via Videokonferenz durchgeführt wurden. Lediglich an zwei 
Sitzungen waren ein oder zwei Mitglieder des Stiftungsrates ver-
hindert und konnten deshalb an der Sitzung nicht teilnehmen.

Den Mitgliedern des Stiftungsrates wurden im Berichtsjahr ge-
samthaft Entschädigungen für Ihre Tätigkeit im Stiftungsrat in der 
Höhe von CHF 34 000.00 (Brutto) ausgerichtet. Diese Entschädi-
gungen setzen sich wie folgt zusammen:

− Präsident des Stiftungsrates CHF 14 000.00
− Mitglieder des Stiftungsrates je CHF  5 000.00

Die Vergütungen an die Tourguides beliefen sich 2020 auf 
 gesamthaft CHF 3475 (Brutto).

8.1.  
Mitglieder

8.2.  
Ausschüsse

8.3.  
Sitzungen

8.4.  
Vergütungen
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Der Stiftungsrat ist oberstes Aufsichts- und Gestaltungsorgan der 
Stiftung. Gemäss Organisations- und Geschäftsreglement hat der 
Stiftungsrat folgende unübertragbare Aufgaben und Kompetenzen:

− Dem Stiftungsrat kommen gemäss Artikel 10 Absatz 1 der 
 Statuten folgende Aufgaben zu. 

 –   Er unterhält und betreibt das Gebäude der Stiftung, soweit 
er den Betrieb nicht ganz oder teilweise vertraglich auf Dritte 
überträgt.

 –   Er beschliesst über Anträge und Statutenänderungen.
 –   Er regelt die Vertretungs- und Unterschriftsberechtigung für 

die Stiftung.
 –   Er beschliesst über Budget und Jahresrechnung und nimmt 

Kenntnis vom Revisionsbericht.
 –   Er erstellt den Tätigkeitsbericht.
 –   Er kann Reglemente erlassen, insbesondere über die Ver-

mietung und Benützung der einzelnen Gebäudeteile und über 
Einzelheiten der Organisation.

− Im Übrigen kommen dem Stiftungsrat gemäss Artikel 10 Absatz 
2 der Statuten alle Kompetenzen zu, die nicht einem anderen 
Organ übertragen worden sind.

− Zusätzlich zu den Aufgaben und Kompetenzen gemäss Artikel 
10 der Statuten obliegt dem Stiftungsrat

 –   die Festlegung der Anlagestrategie und die Vergabe von 
 Vermögensverwaltungsmandaten.

 –   die Genehmigung von Budgetveränderungen (Zusatzkredite, 
Krediterhöhungen)

 –   die Genehmigung des Geschäftsführungs-Vertrags sowie 
von weiteren Verträgen von Bedeutung.

 –   die Genehmigung von Mietverträgen für die Geschäfts-
räumlichkeiten der Stiftung.

 –   die Bestimmung von Ausschüssen des Stiftungsrats sowie 
von deren Aufgaben, Kompetenzen und Entschädigungen.

 –   die Kommunikationsmassnahmen
 –   die Behandlung von Rekursen gegen Anordnungen, soweit 

diese nicht einem anderen Verfahrensweg unterstehen.

Der Stiftungsrat hat für die Regelung der Organisation- und Ge-
schäftsführung am 02.12.2016 ein Reglement erlassen, welches 
die Organisation und die Geschäftsführung im Detail  regelt. Dieses 
Reglement ist nach wie vor in Kraft.

8.5.  
Kompetenzen 
Regelung
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Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die durch den Stadt-
rat gewählt werden. Der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG steht 
das Recht zu, zwei Mitglieder vorzuschlagen. Die Amtsdauer der 
 Mitglieder des Stiftungsrats beträgt vier Jahre (bis 2020). Eine 
Wiederwahl ist möglich. Die Wahlen sind für das Geschäftsjahr 
2021 vorgesehen.

− Ilona Schmiel ist gleichzeitig Intendantin der Tonhalle-Gesell-
schaft Zürich AG, welche nach den Renovations- und Instand-
setzungsarbeiten Flächen im Kongresshaus mieten wird.

− Hans Syz ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der Tonhalle- 
Gesellschaft Zürich AG. Diese wird nach den Instandsetzungs- 
und Renovationsarbeiten wieder Mieterin im Kongresshaus 
Zürich sein.

8.6.  
Wahl und 
 Amtszeit

8.7.  
Weitere wesent
liche Tätigkeiten 
und Interessen
bindungen
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9.  
Geschäftsführung

Auf Mandatsbasis wurde die immoclass AG, mit Sitz in Zürich, mit 
der Geschäftsführung sowie der kaufmännischen Bewirtschaftung 
beauftragt. Für das Rechnungswesen wurde eine Zusammenarbeit 
mit der OBT AG, mit Sitz in Zürich, abgeschlossen. Beide Parteien 
sind seit der Gründung der Kongresshaus-Stiftung Zürich mit dem 
entsprechenden Mandat beauftragt. Der Sitz der Stiftung befindet 
sich an der Oberdorfstrasse 2, 8001 Zürich.
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10.  
Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist für die Kongresshaus-Stiftung Zürich 
ein zentraler Punkt im täglichen Geschäft. Unter anderem wurde 
beim Abschluss des Stromliefervertrages mit dem Elektrizitätswerk 
der Stadt Zürich (ewz) darauf geachtet, dass der Storm, welcher 
später im Gebäude verbraucht wird, aus 100 % Schweizer Wasser-
kraft stammt. Dafür ist die Kongresshaus-Stiftung Zürich, sowie 
auch ihre beiden Mietparteien bereit, einen entsprechenden Auf-
preis zu bezahlen. Doch auch die beiden zukünftigen Mietparteien 
achten auf die Nachhaltigkeit. So ist beispielweise die Kongress-
haus Zürich AG im späteren Betrieb klimaneutral unterwegs und 
kompensiert die durch Anlässe verursachten Emissionen.

Während den laufenden Umbau- und Renovationsarbeiten im 
Kongresshaus und der Tonhalle wurde ebenfalls viel Wert auf die 
Nachhaltigkeit gelegt. Dies führte dazu, dass die Kongresshaus- 
Stiftung Zürich aufgrund von neusten Techniken Energie einsparen 
wird und sich dadurch der Verbrauch weiter reduzieren wird. Dafür 
wurde die Stiftung ebenfalls mit Förderbeiträgen unterstützt.

Ferner befindet sich in der Liegenschaft eine sogenannte See-
wasserzentrale. Eine dort bestehende Wärmepumpe produziert 
aus dem Seewasser anschliessend die entsprechende Energie, 
welche für das Heizen oder Kühlen der Liegenschaft verwendet 
wird. Das Heizen und Kühlen im Kongresshaus und der Tonhalle 
ist somit nahe zu klimaneutral.
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11.  
Drittmandate

BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich (seit Gründung)
Die Summe des Revisionshonorars inkl. Sachbereichsrevision 
 beträgt ca. CHF 18 000. Zusätzliche Honorare wurden keine  
vergütet.

Sämtliche Versicherungen sind bei der Zürich Versicherungs- 
Gesellschaft AG, Mythenquai 2, 8002 Zürich.

11.1.  
Revisions
gesellschaft

11.2.  
Versicherung
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Zürich, 7. April 2021

Kongresshaus-Stiftung Zürich

Präsident des Stiftungsrates Vizepräsident des Stiftungsrates

Reto Gugg Hans Syz

Beilagen
– Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 

2020, BDO AG, dat. 19.02.2021, beinhaltend:
 –   Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung
 –   Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
– Formularsatz zur Jahresrechnung der Kongresshaus-Stiftung 

Zürich, dat. 26.01.2021
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Anhang 1

   
  Tel. +41 44 444 35 55 

Fax +41 44 444 35 35 
www.bdo.ch  

BDO AG 
Schiffbaustrasse 2 
8031 Zürich 
 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

An die Vorsteherschaft der 

Kongresshaus-Stiftung Zürich 
Oberdorfstrasse 2 
8001 Zürich 

 

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2020) 

 

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle 
zur Jahresrechnung 2020 

19. Februar 2021 
2112 1261/pdf/REF/MKU 
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  Tel. +41 44 444 35 55 

Fax +41 44 444 35 35 
www.bdo.ch  

BDO AG 
Schiffbaustrasse 2 
8031 Zürich 
 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

An die Vorsteherschaft der Kongresshaus-Stiftung Zürich 

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Kongresshaus-Stiftung Zürich bestehend aus Bilanz, Erfolgs-
rechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 

Verantwortung der Vorsteherschaft 
Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und 
Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards 
vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahres-
rechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wert-
ansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü-
fungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem 
die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdi-
gung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemes-
sene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Ge-
meindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11). 
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  Tel. +41 44 444 35 55 

Fax +41 44 444 35 35 
www.bdo.ch  

BDO AG 
Schiffbaustrasse 2 
8031 Zürich 
 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
 

 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängig-
keit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Zürich, 19. Februar 2021 

BDO AG 

 
Renzo Ferretti 

 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
Marc Kuratli 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 
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Anhang 2
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Kongresshaus-Stiftung Zürich
Oberdorfstrasse 2
8001 Zürich
Tel. +41 44 307 79 00
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